
BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ.261100/22-V/14/96(25) 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Betr: 

\' 

DVR: 0000078 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telefax: 5129206 

Sachbearbeiter: 
Dr. Erlacher 
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Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, in der Anlage den Entwurf eines Bundes

gesetzes über die Novellierung Glücksspielgesetzes samt Erläuterungen, der an die beteilig

ten Ressorts, Kammern und sonstigen Institute zur Begutachtung bis 19. August 1996 ver-

sandt wurde, zu übermitteln. 

Beilagen 

Für die Rich igkeit 
der AusJe i ung: 

{jfF 

n ur 

16. Juli 1996 

Für den Bundesminister: 

Dr. Ruess 
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Bundesgesetz mit dem das Glücksspielgesetz geändert wird, 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Glücksspielgesetz BGBI. Nr. 620/1989. zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 

Nr. 201/1996. wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 wird ein neuer Abs. 4 angefügt: 

"(4) Eine Ausspielung liegt auch dann vor. wenn die Möglichkeit zur Erlangung der 

Gegenleistung (Abs. 1) zwar nicht vom Unternehmer (Veranstalter) erbracht wird. aber von 

diesem oder einem Dritten entsprechend organisiert. veranstaltet oder angeboten wird." 

2. § 7 lautet: 

"§ 7. Das Toto ist eine Ausspielung. bei der Wetten über den Ausgang von mehr als zwei 

Wettkämpfen (Kollektivwetten) angenommen und durchgeführt werden; entweder wird die 

Gewinnsumme auf mehrere Gewinnränge aufgeteilt. wobei alle Gewinne desselben 

Gewinnranges gleich hoch sind oder der Einzelgewinn beträgt ein festgesetztes Vielfaches 

des Wetteinsatzes. Das Ergebnis von Wettkämpfen. die entfallen. nicht zum vorgesehenen 

Zeitpunkt stattfinden oder aber ihren Wettkampfcharakter geändert haben. kann durch eine 

öffentliche Ziehung ersetzt werden (Ersatzziehung). " 

3. Nach § 52 wird die Überschrift "Erhöhte Beugestrafe" und ein neuer § 52 a eingefügt: 

"§ 52 a. Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bundesgesetz tritt an die 

Stelle des im § 5 Abs. 3 VVG 1950 vorgesehenen Betrages von 10 000 S der Betrag von 300 

000 S." 

4. § 53 lautet: 
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"§ 53. (1) Die Behörde kann die Beschlagnahme der Glücksspielapparate, 

Glücksspielautormaten, der sonstigen Eingriffsgegenstände und cjer technischen Hilfsmittel 

anordnen, und zwar sowohl wenn der Verfall als auch wenn die Einziehung vorgesehen ist, 

wenn 

1. der Ve~dacht besteht, daß 

a) mi~ Glücksspielapparaten, Glücksspielautomaten oder sonstigen 

Eilflgriffsgegenständen, mit denen in das Glücksspielmonopol des Bundes 

eirllgegriffen wird, fortgesetzt gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 

Aqs. 1 verstoßen wird, oder 

b) duirch die Verwendung technischer Hilfsmittel gegen § 52 Abs. 1 Z 7 verstoßen 

witd oder 

2. fortgesetzt oder wiederholt mit Glücksspielapparaten, Glücksspielautomaten oder 
I 

sonstigen Eingriffsgegenständen gemäß Z 1 lit. a gegen eine oder mehrere 

Bestim~ungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird oder 

3. fortges~tzt oder wiederholt durch die Verwendung technischer Hilfsmittel gegen § 52 

Abs. 1 ~ 7 verstoßen wird. 

(2) Die org~ne der öffentlichen Aufsicht können die in Abs. 1 genannten Gegenstände 

auch aus eigenJr Macht vorläufig in Beschlag nehmen, um unverzüglich sicherzustellen, daß 

die verwaltungsbbertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 

nicht fortgesetztl begangen oder wiederholt werden. Sie haben darüber außer im Falle des § 

52 Abs. 1 Z 7 d,m Betroffenen sofort eine Bescheinigung auszustellen oder, wenn ein solcher 

am Aufstellungs~rt nicht anwesend ist, dort zu hinterlassen und der Behörde die Anzeige zu 

erstatten. In derl Bescheinigung sind der Eigentümer der Gegenstände, der Veranstalter und 

der Inhaber aufzufordern, sich binnen vier Wochen bei der Behörde zu melden; außerdem ist 

auf die Möglichkeit einer selbständigen Beschlagnahme (Abs. 3) hinzuweisen. Tritt bei dieser 

Amtshandlung der Eigentümer der Gegenstände, der Veranstalter oder der Inhaber auf, so 

sind ihm die Gründe der Beschlagnahme bekanntzugeben. 

(3) Die Behprde hat in den Fällen des Abs. 2 unverzüglich das Verfahren zur Erlassung 

des Beschlagnahmebescheides einzuleiten und Ermittlungen zur Feststellung von Identität 

und Aufenthalt des Eigentümers der Gegenstände, des Veranstalters und des Inhabers zu 

führen. Soweit nach der vorläufigen Beschlagnahme keine dieser Personen binnen vier 
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Wochen ermittelt werden kann oder sich keine von diesen binnen vier Wochen meldet oder 

die genannten Personen zwar bekannt, aber unbekannten Aufenthaltes sind, so kann auf die 

Beschlagnahme selbständig erkannt werden, wenn im übrigen die Voraussetzungen dafür 

vorliegen. Die Zustellung des Bescheides kann in einem solchen' Fall durch öffentliche 

Bekanntmachung erfolgen." 

5. § 54 lautet: 

"§ 54. (1) Gegenstände, mit denen gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 

Abs. 1 verstoßen wird, sind zur Verhinderung weiterer Verwaltungsübertretungen gemäß einer 

oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 einzuziehen, wenn ihr Eigentümer, der 

Veranstalter oder der Inhaber innerhalb der letzten fünf Jahre (§ 55 VStG) bereits einmal 

wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 

Abs. 1 bestraft wurde. 

(2) Die Entscheidung über die Einziehung ist in der Regel im Straferkenntnis zu treffen. 

Dieses Straferkenntnis ist auch all jenen der Behörde bekannten Personen zuzustellen, die ein 

Recht auf die von der Einziehung bedrohten Gegenstände haben oder ein solches geltend 

machen und kann, soweit die Einziehung betroffen ist, von ihnen mit Berufung angefochten 

werden. 

(3) Gegenstände, die von der Einziehung bedroht sind, und auf die eine an der strafbaren 

Handlung nicht beteiligte Person Rechtsansprüche hat, dürfen nur eingezogen werden, wenn 

die betreffende Person keine Gewähr dafür bietet, daß die Gegenstände nicht zur Begehung 

von Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs.1 

verwendet werden. 

(4) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder bestraft werden, so kann, ohne daß eine 

rechtskräftige Verwaltungsstrafe wegen Verstoßes gegen eine oder mehrere Bestimmungen 

des § 52 Abs. 1 im Sinne des Abs. 1 vorliegt, auf die Einziehung auch selbständig erkannt 

werden, wenn mit den Gegenständen gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 

1 verstoßen wurde. Die Zustellung solcher Bescheide hat durch öffentliche Bekanntmachung 

zu erfolgen." 
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6. § 55 Abs. 1 lautet: 

"(1) Beschlagnahmte Gegenstände, die nicht eingezogen werden und die auch nicht 

gemäß § 17 Abs. 1 oder 2 V5tG für verfallen erklärt werden können, sind demjenigen, der 

ihren rechtmäßiSien Erwerb nachweist, dann herauszugeben, wenn keiner der an der 

Verwaltungsübertretung gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 

Beteiligten (Veranstalter, Inhaber) innerhalb der letzten fünf Jahre (§ 55 V5tG) schon einmal 

wegen einer sol~hen Verwaltungsübertretung bestraft worden ist. Die Herausgabe hat mit dem 

Hinweis zu erfolgen, daß im Falle einer weiteren Verwaltungsübertretung gemäß einer oder 
I 

mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 die Gegenstände, mit denen gegen eine oder 

mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird, eingezogen werden. Davon ist auch 

der Eigentümer der herausgegebenen Gegenstände zu verständigen, soweit er ermittelbar ist 

und ihm die Gegenstände nicht herausgegeben wurden." 

7. § 56 lautet: 

"§ 56. (1) Verboten ist: 

1. Das E~tgegennehmen von Einsätzen für ausländische Glücksspiele im Inland; 

2. die Zur)verfügungstellung oder die Ermöglichung der Zurverfügungstellung von 

Möglic~keiten zur Teilnahme an ausländischen Glücksspielen aus dem Inland; 
I 

(2) Der Ver~toß gegen die in Abs. 1 enthaltenen Verbote wird bei vorsätzlicher Begehung 

mit einer Geldstrafe bis zu 300 000 5, ansonsten mit einer Geldstrafe bis zu 40 000 5 

geahndet. 

i 

(3) Verboter ist auch die Teilnahme an ausländischen Glücksspielen, wenn die 

erforderlichen ~insätze vom Inland aus geleistet werden. Der Verstoß gegen dieses Verbot 

wird bei vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 100 000 5, ansonsten mit einer 

Geldstrafe bis zu 20 000 5 geahndet." 

8. Nach § 56 wird die Überschrift "Betriebsschließung" und ein neuer § 56 a eingefügt: 
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"§ 56 a. (1) Besteht der begründete Verdacht, daß im Rahmen einer betrieblichen 

Tätigkeit Glücksspiele entgegen den Vorschriften dieses Bundesgesetzes veranstaltet oder 

durchgeführt werden, und ist mit Grund anzunehmen, daß eine Gefahr der Fortsetzung 

besteht, so kann die Behörde ohne vorausgegangenes Verfahren, aber nicht ohne vorher zur 

Einstellung der entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes veranstalteten oder 

durchgeführten Glücksspiele aufgefordert zu haben, an Ort und Stelle die gänzliche oder 

teilweise Schließung des Betriebes verfügen. Von einer Betriebsschließung ist Abstand zu 

nehmen, wenn eine weitere Gefährdung der Interessen des Glücksspielmonopols durch 

andere geeignete Vorkehrungen, wie die Stillegung von Einrichtungen, Beschlagnahmen oder 

sonstige Maßnahmen, mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 

(2) Bei der Erlassung einer Verfügung nach Abs. 1 sind bestehende Rechte soweit zu 

schonen, als dies ohne Gefährdung der Ziele dieses Bundesgesetzes möglich ist. Eine 

Verfügung nach Abs. 1 ist unverzüglich aufzuheben, wenn feststeht, daß der Grund für ihre 

Erlassung nicht mehr besteht. 

(3) Über eine Verfügung nach Abs. 1 ist binnen 3 Tagen ein schriftlicher Bescheid zu 

erlassen, widrigenfalls die Verfügung als aufgehoben gilt. Ein Bescheid gilt auch dann als 

erlassen, wenn eine Zustellung an den Verfügungsberechtigten an dessen Untemehmenssitz 

oder an der Betriebsstätte nicht möglich ist. Die Zustellung des Bescheides kann in einem 

solchen Fall durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 

(4) In einem Bescheid nach Abs. 3 können auch andere nach Abs. 1 zulässige 

Maßnahmen angeordnet werden. Ein Bescheid ist aufzuheben, wenn eine fortdauemde 

Gefährdung der Interessen des Glücksspielmonopols nicht mehr besteht. 

(5) Ordentlichen Rechtsmitteln gegen Bescheide über Verfügungen nach Abs. 1 kommt 

keine aufschiebende Wirkung zu." 

9. Im § 59 wird nach dem Abs. 6 folgender Abs. 7 neu eingefügt: 

"(7) Die §§ 2 Abs. 4, 7, 52 a, 53, 54, 55, 56 und 56 a in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI. Nr. XXXl1996 treten mit 1. November 1996 in Kraft." 
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Vorblatt 

Probleme: 

Ziele: 

Verschiedene illegale Versuche, auf den österreichischen Glücksspielmarkt 

vorzustoßen. 

Die vorliegende Novelle soll die Interessen des Bundes aus dem Glücksspielmonopol, 

insbesondere dessen ordnungspolitische Zielsetzungen schützen und es soll der 

illegale Zugang zum österreichischen Glücksspielmarkt, den neuen, vor allem 

technologischen Entwicklungen Rechnung tragend, verhindert werden. 

Problemlösung : 

Durch eine Neutextierung der gesetzlichen Bestimmungen soll die Durchsetzbarkeit der 

bestehenden Schutzbestimmungen verbessert und durch eine Erweiterung der 

möglichen Maßnahmen der illegale Zugang zum Glücksspielmarkt wirksam verhindert 

werden. 

Kosten: 

Keine; durch die raschere Durchsetzbarkeit der bestehenden Schutzbestimmungen ist 

eine Verwaltungsvereinfachung zu erwarten und wird durch die bessere Wirksamkeit 

der Maßnahmen die Wahrung der fiskalischen Interessen des Bundes am 

Glücksspielmonopol erleichtert. 

EU-Konformität: 

gegeben. 

Alternativen: 

keine 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil: 

Derzeit gibt es verschiedene illegale Versuche, auf den österreichischen Glücksspielmarkt 

vorzustoßen. Durch die vorliegende Novelle sollen die Interessen des Bundes aus dem 

Glücksspielmonopol, insbesondere dessen ordnungspolitischen Zielsetzungen geschützt 

werden und der illegale Zugang zum österreichischen Glücksspielmarkt, den neuen, vor allem 

technologischen Entwicklungen Rechnung tragend, verhindert werden. 

Die fortschreitende globale Vernetzung, die in immer stärkerem Maße auch die privaten 

Haushalte miteinbezieht, die lokale Vernetzung über Kabel-TV Organisationen, die 

Digitalisierung traditioneller Medien, wie etwa des Fernsehen, schaffen für Anbieter auf dem 

Glücksspielmarkt unter Außerachtlassung der bestehenden gesetzlichen Regelungen neue 

Möglichkeiten. Mit vergleichsweise geringem Aufwand läßt sich unter Verwendung der 

vorhandenen Netzwerke mit einem Schlag ein großer Konsumentenkreis ansprechen. 

Aufgrund dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit unmittelbar bevorstehenden Einführung neuer 

Glücksspielangebote unter Nutzung der neuen technologischen Möglichkeiten ist es 

notwendig, umgehend die gesetzlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, daß 

Steuererträge in das Ausland abgezweigt werden und der Spielerschutz nicht mehr 

gewährleistet ist. 

Darüberhinaus gilt es, durch eine Neutextierung die Durchsetzbarkeit der bestehenden 

Schutzbestimmungen zu verbessern und durch eine Erweiterung der möglichen Maßnahmen 

den illegalen Zugang zum Glücksspielmarkt wirksam zu verhindern. Die Eu_Konformität der 

Novelle ist gegeben, da das Glücksspielwesen nicht harmonisiert ist. 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

zu § 2 Abs. 4: 

Der neu geschaffene Abs. 4 des § 2 soll den Begriff der Ausspielung und vor allem auch den 

des veranstaltenden Unternehmers (Veranstalters) klarer formulieren. Dabei wird auch der 
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bisherigen Judi~atur des Verwaltungsgerichtshofes Rechnung getragen, die wiederholt aus

gesprochen hat,! daß der Unternehmer die Gegenleistung nicht selbst erbringen muß, sondern 

daß es ausreich~nd ist, daß den Leistungen der Spieler im Gewinnfall eine Gegenleistung 
I • 

gegenübersteht.1 Ebenso hat der Verwaltungsgerichtshof angenommen, daß es gleichgültig ist, 

wem gegenüberl der Spieler die vermögensrechtliche Leistung zu erbringen hat, und daß auch 

nicht erforderliC~ ist, daß die Leistung des Spielers dem Unternehmer (Veranstalter) zufließen 
I 

muß (VwGH 25.17.1990, ZI. 86/17/0062; 23.12.1991, ZI. 88/17/0010). 

Durch § 2 Abs. 4 wird determiniert, daß eine Ausspielung jedenfalls auch dann vorliegt, wenn 

die Möglichkeit ~ur Erlangung der Gegenleistung von einem Unternehmer organisiert wird. In 
I 

der Praxis könnt~ dies zum Beispiel dann der Fall sein, wenn mehrere vom Unternehmer 
I 

unabhängige Sp'eler gegeneinander spielen. Gewinn und Verlust tritt dann nur zwischen den 

Spielern auf. Wi~d dieses Spiel aber von einem Unternehmer (Veranstalter) organisiert (bspw. 

durch Mischen und Teilen der Karten oder durch Festlegung der Spielregeln bzw. 

Entscheidung vqn Zweifelsfällen), so liegt ebenfalls eine Ausspielung vor und ist eine 

Anwendung der Ausnahme aus dem Glücksspielmonopol des Bundes gemäß § 4 Abs. 1 
, 

GSpG ausgeschlossen (Vgl. hiezu Foregger-Serini zu § 168 StGB ["Veranstalten heißt, einem 

bestimmten ode~ unbestimmten Kreis von Interessenten Gelegenheit zum Glücksspiel zu 

geben"] sowie E~lacher zu §§ 2 und 4 GSpG). 

zu § 7: 

Die Neudefinitiorl des Totos berücksichtigt die zwischenzeitig eingetretene technische 

Entwicklung und IsteIlt klar, daß eine Kombination mehrerer Ereignisse dann vorliegt, wenn es 

sich um mehr alsl zwei Ereignisse handelt. 

Bei Sportwetten ist grundsätzlich anzunehmen, daß der Ausgang des Anlaß für die Wette 

bildenden Kampfes vorwiegend von der Geschicklichkeit der Teilnehmer bestimmt wird. Eine 

Wette über den Ausgang eines solchen Sportkampfes ist daher vorwiegend von der 

Geschicklichkeit und vom Informationsstand der Wettenden abhängig. Die Regelung solcher 

nicht unter das GSpG subsummierbarer Wetten obliegt auf Grund der Kompetenzverteilung 

der Art. 10 bis 151 B-VG den Ländern. Jedem in der Zukunft liegenden Ereignis haftet jedoch 

ein zufallsbedingter Unsicherheitsfaktor an, der insbesondere bei Sportveranstaltungen sehr 

groß ist (Wetter, Tagesform, Schiedsrichterleistungen, etc.). 
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Bei einem einzelnen Wettkampf tritt dieses Zufallsmoment angesichts bekannter Faktoren in 

den Hintergrund. Hingegen wird dieser Unsicherheitsfaktor bei einer Verbindung einer Vielzahl 

von Veranstaltungen multipliziert, wogegen die bekannten Faktoren in ihrem Wert 

gleichbleiben. Dies führt dazu, daß eine Vorhersage des Ausganges mehrerer Wettkämpfe in 

ihrer Kombination zueinander vorwiegend vom Zufall abhängig ist. Eine Wette darüber ist 

daher ein dem Bund vorbehaltenes Glücksspiel im Sinne der §§ 1 und 3 GSpG. Auch wenn 

mehrere Wetten so verbunden werden, daß der Wetterfolg ("Entscheidung über Gewinn oder 

Verlust") wiederum vom Ausgang mehrerer sportlicher Ereignisse abhängig ist, handelt es sich 

um ein dem Bund vorbehaltenes Glücksspiel im Sinne der §§ 1 und 3 GSpG (Akkumulativ

oder Kombinationswetten). 

zu § 52 a: 

Der neu geschaffene § 52a soll eine effizientere Durchsetzung der nach diesem 

Bundesgesetz erlassenen Bescheide sicherstellen und entspricht der seinerzeitigen 

Rechtslage nach dem Glücksspielgesetz 1962. 

zu §§ 53 bis 55: 

Die Novellierung der §§ 53 bis 55 trägt der zwischenzeitig eingetretenen technischen 

Entwicklung Rechnung. Eine Einschränkung der - ansonsten unveränderten -

Beschlagnahme- und Einziehungsbestimmung auf Glücksspielapparate oder 

Glücksspielautomaten ist nicht mehr zeitgemäß. Durch die Novellierung wird es möglich, auch 

andere Eingriffsgegenstände bzw. technische Hilfsmittel (bspw. Roulettetische, 

Kartenmischvorichtungen, Kartenschlitten, Glücksräder oder Würfelbahnen etc. aber auch 

zum Eingriff benützte moderne Technologien wie EDV-Anlagen, Datenleitungen, Modems etc.) 

einzuziehen bzw. zu beschlagnahmen. 

zu § 56: 

Die Novellierung des § 56 Abs. 1 trägt der zwischenzeitig eingetretenen technischen 

Entwicklung Rechnung und erfaßt auch neue Technologien wie bspw. das Internet. Die in Abs. 

2 statuierte Erhöhung des Strafrahmens auf 300000 S bei vorsätzlicher Begehung, ist in 
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Folge der gegebenen Verdienstmöglichkeiten erforderlich, um eine ausreichende 

Abschreckungswirkung zu gewährleisten. Der niedrigere Strafrahmen für Verstöße gegen § 56 

Abs. 3 trägt der vergleichsweise geringeren Strafwürdigkeit von verbotenem Spielerverhalten 

Rechnung. 

zu § 56a: 

Der neu gescha~ene § 56a gibt der Behörde die Möglichkeit, Betriebe und betriebsähnliche 

Einrichtungen, i~ denen verbotenes Glücksspiel betrieben wird, außer Betrieb zu setzen. Eine 

ähnliche Regelurg enthält zB auch § 360 Abs. 2 GewO, in dem vorgesehen ist, daß eine nicht 

genehmigte Bettiebsanlage von der Behörde ua auch dann gänzlich oder teilweise 

geschlossen we~den kann, wenn diese eine unzumutbare Belästigung der Nachbarn 

hervorruft; vergleichbare Regelungen enthalten zB § 69 Arzneimittelgesetz, das 

Krankenanstaltenrecht (§ 12 KAG; vgl. auch die Ausführungsgesetze der Länder) und §§ 23 f 

Lebensmittelgesetz 1975. 

Wiewohl in dies$n Fällen eine unmittelbare Gefährdung für Leib und Leben gegeben ist, was 

im Bereich des $Iücksspiel zumindest nicht unmittelbar der Fall ist, ist es im 

ordnungspolitis9hen Interesse gerechtfertigt, im Glücksspielgesetz eine vergleichbare 

Regelung zu sc~affen. Der Verfassungsgerichtshof hat in VfSlg 12.165 vom 30. September 

1989 ausdrückliph bestätigt, daß die Besonderheiten im Glücksspielbereich weitgehende 

Beschränkunge~ der Erwerbsfreiheit zu tragen vermögen. Ausdrücklich hat der 

Verfassungsge~chtshof auf die Gefahr wirtschaftlicher Existenzgefährdung von Menschen und 
, 

der Gefahr des findringens krimineller Kreise in den Glücksspielbereich hingewiesen. 

I 

Neben den fisk~lischen hat das GSpG ganz überwiegende ordnungspolitische Zielsetzungen. 

Die bundesweit. Ausbreitung illegaler Glücksspielbetriebe dient weder den 

ordnungspolitisQhen Interessen des Bundes (Spielerschutz, Hintanhaltung der Geldwäscherei, 

Vermeidung vorl Beschaffungskriminalität etc.) noch den fiskalischen Interessen des Bundes 

auch nur nähe~ngsweise. Insbesondere zum Schutz des Spielerpublikums sowie zur 

Hintanhaltung ktimineller Handlungen sind daher rasch durchgreifende Maßnahmen 

erforderlich. Dazu kommt, daß sich solche illegal betriebenen Glücksspielbetriebe binnen 

kürzester Zeit amortisieren und in der Folge hohe Gewinne für die Betreiber abwerfen. 

Während anhä~giger Verfahren lukrieren die Betreiber beträchtliche Gewinne aus der 
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Veranstaltung dem Bund vorbehaltener Glücksspiele. Diese illegalen Glücksspielbetriebe 

werden im Regelfall von kapitalschwachen juristischen Personen betrieben und ist erkennbar, 

daß diese nach Beendigung der anhängigen Verfahren -nach meh~ähriger Verfahrensdauer

Insolvenz anmelden werden und weder die verhängten Verwaltungsstrafen noch die 

Abgabenruckstände einbringlich sein werden. Es ist daher die Zielsetzung des Gesetzgebers, 

durch eine rasch greifende Betriebsschließungsbestimmung, das Erzielen von Gewinnen 

durch den illegalen Betrieb von Glücksspielen zu verhindern. Da die vorgesehenen 

Maßnahmen - insbesondere eine Betriebsschließung - einen erheblichen Eingriff in die 

Rechte der Betroffenen bedeuten, sieht Abs. 1 abgestufte Möglichkeiten vor, die nach dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anzuwenden sind. Die Behörden sind verpflichtet, das 

jeweils gelindeste noch zum Ziel führende Mittel anzuwenden. Dies bedeutet insbesonders, 

daß es sich bei der Betriebsschließung um eine Maßnahme handelt, die nur als letztes Mittel 

angewandt werden darf und daher gastronomische Betriebe, die nicht überwiegend zur 

Durchführung von dem Bund vorbehaltenen Glücksspielen verwendet werden, von dieser nicht 

betroffen sind. 

Im besonderen ist zu bemerken, daß Abs. 1 stets dann Anwendung findet, wenn Glücksspiele 

im Sinne des § 2 Abs. 1 "veranstaltet" werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn der 

Unternehmer spezifische Einrichtungen und Gegenstände bereithält, die für die Durchführung 

von Glücksspielen tatsächlich verwendet werden. Abs. 1 findet auch dann Anwendung, wenn 

in einem Betrieb zwar vom Betriebsinhaber keine Glücksspiele veranstaltet werden, wenn aber 

tatsächliCh Glücksspiele in einem das ortsübliche Maß übersteigenden Ausmaß durchgeführt 

werden. Wird etwa im Rahmen eines Gastgewerbebetriebes ein eigener Raum zur Verfügung 

gehalten, der ausschließlich oder überwiegend zur Durchführung von Glücksspielen benutzt 

wird, so ist die Anwendbarkeit dieser Bestimmung auf diesen Raum gegeben; nicht aber dann, 

wenn - wie dies in verschiedenen Gegenden üblich ist - von Gästen neben ihrer Konsumation 

die ortsüblichen Spiele gespielt werden. In derartigen Abgrenzungsfragen wird stets 

entscheidend sein, ob durch die tatsächliche Durchführung von Glücksspielen durch Gäste der 

eindeutig überwiegende Charakter des Gastgewerbebetriebes erhalten bleibt: Ist dies der Fall, 

ist § 56 a nicht anwendbar. Die gänzliche oder teilweise Schließung eines Betriebes wird nur 

dann Anwendung finden, wenn durch andere geeignete Maßnahmen die Einhaltung des 

Glücksspielsgesetzes nicht sichergestellt ist; derartige andere geeignete Maßnahmen könnten 

zB auch ein Hausverbot für bestimmte Gäste (etwa Berufsspieler) sein. 
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Da eine nach Abs. 1 verfügte Maßnahme einen erheblichen Eingriff in wichtige Rechte des 

Betroffenen bedeutet, soll Abs. 3 einen möglichst raschen Zugang zum Rechtsschutzsystem 

eröffnen. Tritt eine Verfügung gemäß Abs. 3 außer Kraft, so ist die Behörde nicht daran 

gehindert - falls die Voraussetzungen vorliegen -, dieselbe Verfügung nochmals zu erlassen. 

Der Ausschluß der aufschiebenden Wirkung ordentlicher Rechtsmittel gegen die 

Betriebsschließulng ist erforderlich, um den Betreibern der Glücksspiele die Möglichkeit zum 

fortgesetzten Betrieb abzuschneiden. Die Betriebsschließung ist aber gemäß Abs. 2 von Amts 

wegen unverzüg'ich aufzuheben, wenn feststeht, daß der Grund für ihre Erlassung nicht mehr 

besteht. 
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Textgegenüberstellung 

Text neu 

§ 2 Abs. 4: 

(4) Eine Ausspielung liegt auch dann vor, wenn die Möglichkeit 
zur Erlangung der Gegenleistung (Abs. 1) zwar nicht vom 
Unternehmer (Veranstalter) erbracht wird, aber von diesem oder 
einem Dritten entsprechend organisiert, veranstaltet oder angeboten 
wird. 

§ 7: 

§ 7. Das Toto ist eine Ausspielung, bei der Wetten über den 
Ausgang von mehr als zwei Wettkämpfen (Kollektivwetten) 
angenommen und durchgeführt werden; entweder wird die 
Gewinnsumme auf mehrere Gewinnränge aufgeteilt, wobei alle 
Gewinne desselben Gewinnranges gleich hoch sind oder der 
Einzelgewinn beträgt ein festgesetztes Vielfaches des Wetteinsatzes. 
Das Ergebnis von Wettkämpfen, die entfallen, nicht zum 
vorgesehenen Zeitpunkt stattfinden oder aber ihren 
Wettkampfcharakter geändert haben, kann durch eine öffentliche 
Ziehung ersetzt werden (Ersatzziehung). 

§ 52a: 

Erhöhte Beugestrafe 

§ 52 a. Für die VOllstreckung eines Bescheides nach diesem 
Bundesgesetz tritt an die Stelle des im § 5 Abs. 3 WG 1950 
vorgesehenen Betrages von 10000 S der Betrag von 300000 S. 

§ 53: 

§ 53. (1) Die Behörde kann die Beschlagnahme der 

Text alt 

§ 7. Das Toto ist eine Ausspielung, bei der ein Veranstalter Wetten 
über den Ausgang mehrerer sportlicher Wettkämpfe (Kollektivwetten) 
annimmt und durchführt. Die Gewinnsumme wird auf mehrere 
Gewinnränge aufgeteilt; alle Gewinne desselben Gewinnranges sind 
gleich hoch. Das Ergebnis von Wettkämpfen, die entfallen, nicht zum 
vorgesehenen Zeitpunkt stattfinden oder ihren Wettkampfcharakter 
geändert haben, ist durch eine öffentliche Ziehung zu ersetzen 
(Ersatzziehung). 

§ 53. (1) Besteht derVerdacht, daß mit Glück~spi~lap~araten oder 
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Glücksspielapparate, Glücksspielautomaten, der sonstigen Glücksspielautomaten, mit denen in das Glücksspielmonopol des 
Eingriffsgegenstände und der technischen Hilfsmittel anordnen, und Bundes eingegriffen wird, fortgesetzt gegen § 52 Abs. 1 Z 5 verstoßen 
zwar sowohl wenn der Verfall als auch wenn die Einziehung wird oder wird fortgesetzt oder wiederholt mit solchen gegen § 52 Abs. 
vorgesehen ist, wenn 1 Z 5 verstoßen, oder besteht der Verdacht, daß durch technische 

1. der Verdacht besteht, daß Hilfsmittel gegen § 52 Abs. 1 Z 7 verstoßen wird oder wird fortgesetzt 
a) mit Glücksspielapparaten, Glücksspielautomaten oder oder wiederholt mit solchen gegen § 52 Abs. 1 Z 7 verstoßen, so kann 

§QI"1~!ig~I'!~JI"19Ii!~~.9~nständ~J:'-,JIIltgeDefl in da~nm~ _m dL~_B~hörde. die Re_scbJagnabme_mes.erGJÜcksspielapparate, 
Glücksspielmonopol des Bundes eingegriffen wird, Glücksspielautomaten und technischen Hilfsmittel anordnen, und zwar 
fortgesetzt gegen eine oder mehrere Bestimmungen des sowohl wenn der Verfall als auch wenn die Einziehung vorgesehen ist. 
§ 52 Abs. 1 verstoßen wird, oder 

b) durch die Verwendung technischer Hilfsmittel gegen § 
52 Abs. 1 Z 7 verstoßen wird oder 

2. fortgesetzt oder wiederholt mit Glücksspielapparaten, 
Glücksspielautomaten oder sonstigen Eingriffsgegenständen 
gemäß Z 1 lit. a gegen eine oder mehrere Bestimmungen des 
§ 52 Abs. 1 verstoßen wird oder 

3. fortgesetzt oder wiederholt durch die Verwendung 
technischer Hilfsmittel gegen § 52 Abs. 1 Z 7 verstoßen wird. 

(2) Die Organe der öffentlichen Aufsicht können die in Abs. 1 
genannten Gegenstände auch aus eigener Macht vorläufig in 
Beschlag nehmen, um unverzüglich sicherzustellen, daß die 
Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen 
des § 52 Abs. 1 nicht fortgesetzt begangen oder wiederholt werden. 
Sie haben darüber außer im Falle des § 52 Abs. 1 Z 7 dem 
Betroffenen sofort eine Bescheinigung auszustellen oder, wenn ein 
solcher am Aufstellungsort nicht anwesend ist, dort zu hinterlassen 
und der Behörde die Anzeige zu erstatten. In der Bescheinigung sind 
der Eigentümer der Gegenstände, der Veranstalter und der Inhaber 
aufzufordern, sich binnen vier Wochen bei der Behörde zu melden; 
außerdem ist auf die Möglichkeit einer selbständigen Beschlagnahme 
(Abs. 3) hinzuweisen. Tritt bei dieser Amtshandlung der Eigentümer 
der Gegenstände, der Veranstalter oder der Inhaber auf, so sind ihm 
die Gründe der Beschlagnahme bekanntzugeben. 

(3) Die Behörde hat in den Fällen des Abs. 2 unverzüglich das 

(2) Die Organe der öffentlichen Aufsicht können die in Abs. 1 
genannten Gegenstände auch aus eigener Macht vorläufig in 
Beschlag nehmen, um unverzüglich sicherzustellen, daß die 
Verwaltungsübertretungen gemäß § 52 Abs. 1 Z 5 und 7 nicht 
fortgesetzt begangen oder wiederholt werden. Sie haben darüber im 
Falle des § 52 Abs. 1 Z 5 dem Betroffenen sofort eine Bescheinigung 
auszustellen oder, wenn ein solcher am Aufstellungsort nicht 
anwesend ist, dort zu hinterlassen, und der Behörde die Anzeige zu 
erstatten. In der Bescheinigung sind der Eigentümer der 
Gegenstände, der Veranstalter und der Inhaber aufzufordern, sich 
binnen vier Wochen bei der Behörde zu melden; außerdem ist auf die 
Möglichkeit einer selbständigen Beschlagnahme (Abs. 3) hinzuweisen. 
Tritt bei dieser Amtshandlung der Eigentümer der Gegenstände, der 
Veranstalter oder der Inhaber auf, so sind ihm die Gründe der 
Beschlagnahme bekanntzugeben. 

(3) Die Behörde hat in den Fällen des Abs. 2 unverzüglich das 
Verfahren zur Erlassung des Beschlagnahmebescheides einzuleiten 
und Ermittlungen zur Feststellung von Identität und Aufenthalt des 
Eigentümers der Gegenstände, des Veranstalters und des Inhabers zu 
führen. Soweit nach der vorläufigen Beschlagnahme keine dieser 
Personen binnen vier Wochen ermittelt werden kann oder sich keine 
von diesen binnen vier Wochen meldet oder die genannten Personen 
zwar bekannt, aber unbekannten Aufenthaltes sind, so kann auf die 
Beschlagnahme selbständig erkannt werden, wenn im übrigen die 
Voraussetzungen dafür vorliegen. Die_Zustellung des Bescheides 
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Verfahren zur Erlassung des Beschlagnahmebescheides einzuleiten 
und Ermittlungen zur Feststellung von Identität und Aufenthalt des 
Eigentümers der Gegenstände, des Veranstalters und des Inhabers zu 
führen. Soweit nach der vorläufigen Beschlagnahme keine dieser 
Personen binnen vier Wochen ermittelt werden kann oder sich keine 
von diesen binnen vier Wochen meldet oder die genannten Personen 
zwar bekannt, aber unbekannten Aufenthaltes sind, so kann auf die 
Beschlagnahme selbständig erkannt werden, wenn im übrigen die 
Voraussetzungen dafür vorliegen. Die Zustellung des Bescheides 
kann in einem solchen Fall durch öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. 

§ 54: 

§ 54. (1) Gegenstände, mit denen gegen eine oder mehrere 
Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird, sind zur Verhinderung 
weiterer Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder mehrerer 
Bestimmungen des § 52 Abs. 1 einzuziehen, wenn ihr Eigentümer, der 
Veranstalter oder der Inhaber innerhalb der letzten fünf Jahre (§ 55 
VStG) bereits einmal wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß 
einer oder mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs. 1 bestraft wurde. 

(2) Die Entscheidung über die Einziehung ist in der Regel im 
Straferkenntnis zu treffen. Dieses Straferkenntnis ist auch all jenen der 
Behörde bekannten Personen zuzustellen, die ein Recht auf die von 
der Einziehung bedrohten Gegenstände haben oder ein solches 
geltend machen und kann, soweit die Einziehung betroffen ist, von 
ihnen mit Berufung angefochten werden. 

(3) Gegenstände, die von der Einziehung bedroht sind, und auf 
die eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte Person 
Rechtsansprüche hat, dürfen nur eingezogen werden, wenn die 
betreffende Person keine Gewähr dafür bietet, daß die Gegenstände 
nicht zur Begehung von Verwaltungsübertretungen gemäß einer oder 
mehrerer Bestimmungen des § 52 Abs.1 verwendet werden. 

kann in einem solchen Fall durch öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. 

3 

§ 54. (1) Gegenstände, mit denen gegen § 52 Abs. 1 Z 5 oder 7 
verstoßen wird, sind zur Verhinderung weiterer 
Verwaltungsübertretungen gemäß § 52 Abs. 1 Z 5 oder 7 einzuziehen, 
wenn ihr Eigentümer, der Veranstalter oder der Inhaber innerhalb der 
letzten fünf Jahre (§ 55 VStG) bereits einmal wegen einer 
Verwaltungsübertretung gemäß § 52 Abs. 1 Z 5 oder 7 bestraft wurde. 

(2) Die Entscheidung über die Einziehung ist in der Regel im 
Straferkenntnis zu treffen. Dieses Straferkenntnis ist auch all jenen der 
Behörde bekannten Personen zuzustellen, die ein Recht auf die von 
der Einziehung bedrohten Gegenstände haben oder ein solches 
geltend machen und kann, soweit die Einziehung betroffen ist, von 
ihnen mit Berufung angefochten werden. 

(3) Gegenstände, die von der Einziehung bedroht sind und auf die 
eine an der strafbaren Handlung nicht beteiligte Person 
Rechtsansprüche hat, dürfen nur eingezogen werden, wenn die 
betreffende Person keine Gewähr dafür bietet, daß die Gegenstände 
nicht zur Begehung von Verwaltungsübertretungen gemäß § 52 Abs. 1 
Z 5 oder 7 verwendet werden. 

(4) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder bestraft werden, so 
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(4) Kann keine bestimmte Person verfolgt oder bestraft werden, kann, ohne daß eine rechtskräftige Verwaltungs strafe wegen 
so kann, ohne daß eine rechtskräftige Verwaltungs strafe wegen Verstoßes gegen § 52 Abs. 1 Z 5 oder 7 im Sinne des Abs. 1 vorliegt, 
Verstoßes gegen eine oder mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 auf die Einziehung auch selbständig erkannt werden, wenn mit den 
im Sinne des Abs. 1 vorliegt, auf die Einziehung auch selbständig Gegenständen gegen § 52 Abs. 1 Z 5 oder 7 verstoßen wurde. Die 
erkannt werden, wenn mit den Gegenständen gegen eine oder Zustellung solcher Bescheide hat durch öffentliche Bekanntmachung 
mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wurde. Die zu erfolgen. 
Zusteftung solcllerBescileideflatdurch öffentliche Bekanntmachung-
zu erfolgen. 

§ 55 Abs. 1: 

(1) Beschlagnahmte Gegenstände, die nicht eingezogen werden 
und die auch nicht gemäß § 17 Abs. 1 oder 2 VStG für verfallen erklärt 
werden können, sind demjenigen, der ihren rechtmäßigen Erwerb 
nachweist, dann herauszugeben, wenn keiner der an der 
Verwaltungsübertretung gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen 
des § 52 Abs. 1 Beteiligten (Veranstalter, Inhaber) innerhalb der 
letzten fünf Jahre (§ 55 VStG) schon einmal wegen einer solchen 
Verwaltungsübertretung bestraft worden ist. Die Herausgabe hat mit 
dem Hinweis zu erfolgen, daß im Falle einer weiteren 
Verwaltungsübertretung gemäß einer oder mehrerer Bestimmungen 
des § 52 Abs. 1 die Gegenstände, mit denen gegen eine oder 
mehrere Bestimmungen des § 52 Abs. 1 verstoßen wird, eingezogen 
werden. Davon ist auch der Eigentümer der herausgegebenen 
Gegenstände zu verständigen, soweit er ermittelbar ist und ihm die 
Gegenstände nicht herausgegeben wurden. 

§ 56: 

§ 56. (1) Verboten ist: 
1. Das Entgegennehmen von Einsätzen für ausländische 

Glücksspiele im Inland; 
2. die Zurverfügungstellung oder die Ermöglichung der 

Zurverfügungstellung von Möglichkeiten zur Teilnahme an 
ausländischen Glücksspielen aus dem Inland; 

§ 55. (1) Beschlagnahmte Gegenstände, die nicht eingezogen 
werden und die auch nicht gemäß § 17 Abs. 1 oder 2 VStG für 
verfallen erklärt werden können, sind demjenigen, der ihren 
rechtmäßigen Erwerb nachweist, dann herauszugeben, wenn keiner 
der an der Verwaltungsübertretung gemäß § 52 Abs. 1 Z 5 oder 7 
Beteiligten (Veranstalter, Inhaber) innerhalb der letzten fünf Jahre (§ 
55 VStG) schon einmal wegen einer solchen Verwaltungsübertretung 
bestraft worden ist. Die Herausgabe hat mit dem Hinweis zu erfolgen, 
daß im Falle einer weiteren Verwaltungsübertretung gemäß § 52 Abs. 
1 Z 5 oder 7 die Gegenstände, mit denen gegen § 52 Abs. 1 Z 5 oder 
7 verstoßen wird, eingezogen werden. Davon ist auch der Eigentümer 
der herausgegebenen Gegenstände zu verständigen, soweit er 
ermittelbar ist und ihm die Gegenstände nicht herausgegeben wurden. 

§ 56. (1) Verboten ist: 
1. Die Teilnahme an ausländischen Glücksspielen, wenn die 

erforderlichen Einsätze vom Inland aus geleistet werden; 
2. das Einsammeln von Einsätzen für ausländische Glücksspiele im 

Inland; 
3. die geschäftsmäßige Überlassung von Spiel-scheinen für 

ausländische Glücksspiele im Inland. 
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(2) Der Verstoß gegen die in Abs. 1 enthaltenen Verbote wird bei 
vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 300 000 S, 
ansonsten mit einer Geldstrafe bis zu 40 000 S geahndet. 

(3) Verboten ist auch die Teilnahme an ausländischen 
Glücksspielen, wenn die erforderlichen Einsätze vom Inland aus 
geleistet werden. Der Verstoß gegen dieses Verbot wird bei 
vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 100 000 S, 
ansonsten mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 S geahndet. 

§ 56 a: 

Betriebsschließung 

§ 56 a. (1) Besteht der begründete Verdacht, daß im Rahmen 
einer betrieblichen Tätigkeit Glücksspiele entgegen den Vorschriften 
dieses Bundesgesetzes veranstaltet oder durchgeführt werden, und ist 
mit Grund anzunehmen, daß eine Gefahr der Fortsetzung besteht, so 
kann die Behörde ohne vorausgegangenes Verfahren, aber nicht ohne 
vorher zur Einstellung der entgegen den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes veranstalteten oder durchgeführten Glücksspiele 
aufgefordert zu haben, an Ort und Stelle die gänzliche oder teilweise 
Schließung des Betriebes verfügen. Von einer Betriebsschließung ist 
Abstand zu nehmen, wenn eine weitere Gefährdung der Interessen 
des Glücksspielmonopols durch andere geeignete Vorkehrungen, wie 
die Stillegung von Einrichtungen, Beschlagnahmen oder sonstige 
Maßnahmen, mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. 

(2) Bei der Erlassung einer Verfügung nach Abs. 1 sind 
bestehende Rechte soweit zu schonen, als dies ohne Gefährdung der 
Ziele dieses Bundesgesetzes möglich ist. Eine Verfügung nach Abs. 1 
ist unverzüglich aufzuheben, wenn feststeht, daß der Grund für ihre 
Erlassung nicht mehr besteht. 

(3) Über eine Verfügung nach Abs. 1 ist binnen 3 Tagen ein 
schriftlicher Bescheid zu erlassen, widrigenfalls die Verfügung als 

(2) Der Verstoß gegen die in Abs. 1 enthaltenen Verbote wird bei 
vorsätzlicher Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 100000 S, 
ansonsten mit einer Geldstrafe bis zu 40 000 S geahndet. 
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aufgehoben gilt. Ein Bescheid gilt auch dann als erlassen, wenn eine 
Zustellung an den Verfügungsberechtigten an dessen 
Unternehmenssitz oder an der Betriebsstätte nicht möglich ist. Die 
Zustellung des Bescheides kann in einem solchen Fall durch 
öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 

t4rfneinem Bescheid nach Abs.3~aooh andere -RaeR-- - --- --

Abs. 1 zulässige Maßnahmen angeordnet werden. Ein Bescheid ist 
aufzuheben, wenn eine fortdauernde Gefährdung der Interessen des 
Glücksspielmonopols nicht mehr besteht. 

(5) Ordentlichen Rechtsmitteln gegen Bescheide über 
Verfügungen nach Abs. 1 kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

§ 59 Abs. 7: 

(7) Die §§ 2 Abs. 4, 7, 52 a, 53, 54, 55, 56 und 56 a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXl1996 treten mit 1. 
November 1996 in Kraft. 

• 
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